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Regeste

Asyl und Wegweisung (Mehrfachgesuch/Wiedererwägung)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser - was hier nicht zutrifft - bei Vorliegen eines
Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz
sucht (Art. 105 AsylG [SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Die Beschwerdeführerin hat
am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und Art. 108 Abs. 6 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG.

E. 3
Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde auf die Durchführung eines Schriftenwechsels
verzichtet.

E. 4
Die Beschwerdeführerin rügt zunächst die Qualifizierung ihrer Eingabe als qualifiziertes
Wiedererwägungsgesuch durch die Vorinstanz. Sinngemäss ist ihr Begehren als Antrag auf
Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie die Rückweisung der Sache zur
Behandlung als neues Asylgesuch an die Vorinstanz zu deuten und daher vorab zu prüfen.

E. 4.1
Das Wiedererwägungsgesuch (vgl. Art. 111b ff. AsylG) bezweckt in seiner klassischen
Konstellation die Anpassung einer ursprünglich fehlerfreien Asyl- und
Wegweisungsverfügung an nachträglich eingetretene Tatsachen im Sinne von



Wegweisungsvollzugshindernissen (vgl. BVGE 2014/39 E. 4.5 m.w.H.). Falls die
abzuändernde Verfügung - wie im vorliegenden Fall - unangefochten blieb, können auch
Revisionsgründe einen Anspruch auf Wiedererwägung begründen (zum sogenannten
«qualifizierten Wiedererwägungsgesuch» vgl. BVGE 2013/22 E. 5.4 m.w.H.). Ein solches
«qualifiziertes Wiedererwägungsgesuch» ist von der Vorinstanz nach den Revisionsregeln
(vgl. Art. 111b Abs. 1 AsylG, Art. 66 VwVG sinngemäss) zu behandeln. Qualifizierte
Wiedererwägungsgründe in diesem Sinne können nur dann vorliegen, wenn bei
gleichbleibender Sachlage neue Tatsachen und Beweismittel geltend gemacht werden.
Tatsachen gelten allerdings nur dann als neu in diesem Sinne, wenn sie sich zur Zeit der
Erstbeurteilung der Sache bereits zugetragen hatten, jedoch erst nachträglich in Erfahrung
gebracht, mit anderen Worten also neu entdeckt oder zumindest neu zugänglich wurden
(vgl. BGE 108 V 171). Werden hingegen Tatsachen geltend gemacht, die sich nachträglich
zugetragen haben und die zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft führen sollen, stellt
dies ein Asylfolgegesuch dar (vgl. BVGE 2014/39 E. 4.6 m.w.H.).

E. 4.2.1
Die Vorinstanz hielt in ihrem Entscheid fest, die Beschwerdeführerin habe mit ihren
Angaben zum Brief der Mutter, zur Verhaftung des Vaters, zum eingeleiteten
Strafverfahren und zur Freilassung des Bruders sowie den dazu eingereichten Dokumenten
das Vorliegen neuer erheblicher Tatsachen und Beweismittel geltend gemacht (mit Hinweis
auf Art. 66 Abs. 2 Bst. a VwVG). Diese könnten mit dem qualifizierten
Wiedererwägungsgesuch vorgebracht werden, da vorliegend keine Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht erhoben wurde. Ein neues Asylgesuch sei darin nicht zu
erblicken, da sich die Tatsachen und Beweismittel immer noch auf dieselbe
Verfolgungshandlung, die bereits im vorigen Asylverfahren behauptete drohende
Zwangsverheiratung mit C._______, bezögen und nicht auf eine neu eingetretene
Verfolgung.

E. 4.2.2
Dem hielt die Beschwerdeführerin im Schreiben vom 19. April 2019 an die Vorinstanz und
in der Beschwerde im Wesentlichen entgegen, ein erneutes Gesuch zur Feststellung der
Flüchtlingseigenschaft, wie es von ihr am 2. April 2019 eingereicht worden sei, mit dem sie
neue Sachverhalte geltend mache, sei grundsätzlich als zweites Asylgesuch zu behandeln.

E. 4.3
Vorliegend stellt sich damit unter anderem die Frage, ob die Vorinstanz die Eingabe der
Beschwerdeführerin zu Recht (einzig) als Wiedererwägungsgesuch an die Hand genommen
hat. Dabei ist nachfolgend zwischen den einzelnen Vorbringen und Beweismitteln zu
differenzieren. Unbestritten ist dabei, dass die Beschwerdeführerin mit den neuen
Vorbringen in erster Linie die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft und Asyl beantragt,
weshalb kein einfaches Wiedererwägungsgesuch (nur Wegweisungsvollzugshindernisse)
vorliegen kann, sondern sich die Frage der Abgrenzung allein zwischen qualifiziertem
Wiedererwägungsgesuch und Mehrfachgesuch stellt.

E. 5.1
Die Angaben zur Misshandlung des Bruders in Haft und die dazu eingereichten Fotos
wurden vom SEM zu Recht unter dem Aspekt des qualifizierten Wiedererwägungsgesuchs
geprüft. Physische Übergriffe gegen den Bruder und dessen Verhaftung im Zusammenhang
mit der geltend gemachten Verfolgung waren bereits im Rahmen des ordentlichen



Verfahrens Prozessgegenstand, wobei die Vorbringen insgesamt als nicht glaubhaft
qualifiziert worden waren. Es werden damit keine neuen Sachverhaltselemente in Bezug
auf die Flüchtlingseigenschaft geltend gemacht, sondern Beweismittel zur vorbestandenen
Sachlage nachgereicht.

E. 5.2
Bezüglich der Vorbringen zur Inhaftierung des Vaters ist festzuhalten, dass die
Beschwerdeführerin diese mittels eines nachträglich entstandenen Beweismittels, dem Brief
der Mutter, zu untermauern versucht. Sie macht jedoch nicht geltend und den Akten ist auch
sonst nicht zu entnehmen, dass die Verhaftungen erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid
und damit lange nach den fluchtauslösenden Ereignissen stattgefunden haben sollen.
Demnach ist auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz das Gesuch in diesem Punkt -
ausgehend von vorbestandenen Tatsachen - ebenfalls als qualifiziertes
Wiedererwägungsgesuch entgegengenommen hat.

E. 5.3
Nach Prüfung der Akten ist sodann festzuhalten, dass das SEM zu Recht zu dem Schluss
gelangt ist, die Beschwerdeführerin habe mit ihren Vorbringen und Beweismitteln zum
Bruder und zum Vater keine neuen Tatsachen und Beweismittel geltend gemacht, die
geeignet wären, die Rechtskraft des ablehnenden Entscheids vom 13. März 2019 zu
beseitigen und zu einer Neubeurteilung der bisherigen Vorbringen zu führen.

E. 5.3.1
Die Vorinstanz begründete ihren ablehnenden Entscheid insoweit damit, die Angaben im
Gesuch widersprächen in wesentlichen Punkten den Aussagen der Beschwerdeführerin in
den beiden Anhörungen vor dem SEM. So solle sie nun mit ihrer Freundin über Instagram
in Verbindung stehen und von ihr den Brief der Mutter und Fotos von den Beinen des
Bruders erhalten haben. Hingegen habe sie im vorigen Verfahren behauptet, den gesamten
Account gelöscht zu haben, und sei der Aufforderung zu seiner Reaktivierung sowie
Nachreichung des Chatverlaufs bis zum ersten Entscheid nicht nachgekommen. Bei dem
undatierten Ausdruck einer Instagram-Nachricht handle es sich nicht um den in der
Anhörung verlangten Chatverlauf. Zudem dürfte er aufgrund der bisher festgestellten
Unglaubhaftigkeit der Vorbringen als Gefälligkeitsschreiben zu taxieren sein. Die Kopie
vom Brief der Mutter stimme nicht mit dem nachgereichten Original überein, unter
anderem sei die Unterschrift nicht identisch. Der nach der Wegweisungsverfügung plötzlich
wieder aufgenommene Kontakt ins Heimatland erscheine insgesamt konstruiert und
vermöge die diesbezüglichen Zweifel gerade nicht zu entkräften. Die Fotos vom Bruder
hätten keinen Beweiswert, da die Verletzungen auch andere Ursachen haben könnten und
nicht ersichtlich sei, ob es sich tatsächlich um die Beine des Bruders handle.

E. 5.3.2
In ihrer Beschwerde hielt die Beschwerdeführerin den Einwänden der Vorinstanz im
Wesentlichen entgegen, sie habe nach der Anhörung vom 27. Februar 2019 ihren
Instagram-Account wiederhergestellt, den Chatverlauf jedoch nicht mehr vorfinden können.
Nach dem negativen Entscheid habe sie aber den Kontakt zu ihrer Freundin wieder
aufgenommen. Es erscheine möglich, dass die Mutter den Brief nach dem Versand per Foto
aus Angst wieder gelöscht und ihn neu geschrieben habe. Nicht anzuzweifeln sei jedenfalls,
dass er von ihr verfasst worden sei. Weiter könne sie derzeit zwar nicht belegen, dass die
Fotos die Beine ihres Bruders zeigten. Bei den Verletzungen müsse aber davon



ausgegangen werden, diese stammten von Folter.

E. 5.3.3
Der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass die Angaben zum Instagram-Account und zum
Kontakt mit der Freundin - von der die Beschwerdeführerin die Beweismittel zum Bruder
und Vater erhalten haben will - im Widerspruch zu ihren Aussagen im vorangehenden
Asylverfahren stehen. Ebenso bleibt zweifelhaft, wie sie nun über die Freundin die
verschiedenen Dokumente und Informationen über ihre Familie erhalten haben will, wenn
sie solche Angst vor einer Entdeckung gehabt haben soll. Erst recht erweist sich als
unplausibel, dass sie - wie von ihr selber vorgebracht - für die Vermählung ins Heimatland
zurückreisen wollte und deshalb Kontakt aufnahm, da sie sich so der behaupteten Gefahr
der Zwangsverheiratung gerade ausgesetzt hätte.

E. 5.3.4
Weiter teilt das Gericht die Einschätzung der Vorinstanz, dass die Angaben zum Abbruch
und zur erneuten Wiederaufnahme des Kontakts mit den Angehörigen und der Freundin,
um zunächst fehlende Beweismittel und nun umgekehrt deren Erhalt zu rechtfertigen,
konstruiert erscheinen und die bestehenden Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Vorbringen
noch verstärken. Dies gilt auch für den Brief der Mutter, zumal dieser - wie die Vorinstanz
weiter zutreffend feststellte - Ungereimtheiten zwischen Original und Kopie aufzeigte. Die
dazu vorgebrachten Erklärungen auf Beschwerdeebene sind zwar nicht vollkommen
auszuschliessen. Ungeachtet dessen ist er mit der Vorinstanz als Gefälligkeitsschreiben zu
bewerten.

E. 5.3.5
Schliesslich erscheint mit der Vorinstanz nicht als hinreichend erstellt - und wurde von der
Beschwerdeführerin letztlich auch nicht bestritten -, dass die Fotos von den verletzten
Beinen jene des Bruders zeigen. Ebenso erweist sich als zutreffend und wird nicht weiter
bestritten, dass die Verletzungen des Bruders im Gesicht nicht zwingend von Folter
stammen. Letztlich können den Fotos aber auch keine Angaben darüber entnommen
werden, dass die darauf ersichtlichen Verletzungen im Kontext der behaupteten drohenden
Zwangsverheiratung zugefügt wurden.

E. 5.3.6
Gesamthaft ist daher die Verfügung der Vorinstanz in materieller Hinsicht insoweit zu
stützen, als sie das Gesuch der Beschwerdeführerin bezüglich der Vorbringen und
Beweismittel zum Vater und Bruder zu Recht als qualifiziertes Wiedererwägungsgesuch
entgegennahm und abwies.

E. 6.1
Anders sind jedoch die Vorbringen zur Einleitung eines Strafverfahrens und die dazu
vorgelegte Mitteilung der zuständigen Behörde zu beurteilen. Indem die
Beschwerdeführerin anbringt, es handle sich um ein konstruiertes Strafverfahren, mit dem
C._______ ihre Einwilligung in eine Heirat erwirken wolle, stellt sie diese neu entstandenen
Tatsachen zwar in Bezug zu den bisherigen Vorbringen. Die Argumentation der Vorinstanz,
dass deshalb kein Folgeasylgesuch vorliege, geht jedoch fehl. Neu entstandene Tatsachen,
aus der sich die Flüchtlingseigenschaft ergebe, können weder unter dem Aspekt des
einfachen (nur Wegweisungsvollzugsgründe) noch des qualifizierten
Wiedererwägungsgesuches (nur Revisionsgründe) subsumiert werden, sondern allein unter



dem Aspekt des Mehrfachgesuches nach Massgabe der Bestimmung von Art. 111c AsylG.
Ausschlag bei der Abgrenzung zwischen qualifiziertem Wiedererwägungsgesuch und
Mehrfachgesuch gibt praxisgemäss nämlich allein die Frage der nachträglichen
Veränderung des Sachverhalts, unabhängig davon, ob die neuen Ereignisse angeblich im
Zusammenhang mit einem bereits beurteilten Sachverhalt stehen.

E. 6.2
Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz in Bezug auf die Vorbringen und Beweismittel zum
Bruder und zum Vater das Gesuch der Beschwerdeführerin zu Recht als qualifiziertes
Wiedererwägungsgesuch entgegengenommen. Hinsichtlich der Vorbringen zur Einleitung
eines Strafverfahrens gegen die Beschwerdeführerin wegen Drogendelikten erweist sich die
Rüge der falschen Qualifizierung der Eingabe als Wiedererwägungsgesuch hingegen als
begründet.

E. 7
Die unzutreffende Behandlung der Vorbringen zum Strafverfahren unter dem Titel der
Wiedererwägung stellt einen nicht heilbaren Rechtsfehler dar, zumal das
Wiedererwägungsverfahren in wesentlichen Punkten anderen Regeln folgt als das
Asylverfahren (vgl. dazu u.a. Art. 111b Abs. 3 AsylG). Ein reformatorischer Entscheid
erscheint insoweit auch ausgeschlossen, weil sich dadurch allenfalls die Begründung der
angefochtenen Verfügung, jedoch nicht deren Dispositiv berichtigen liesse.

E. 8
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen, soweit die Vorinstanz das Gesuch der
Beschwerdeführerin zu Unrecht ausschliesslich als qualifiziertes Wiedererwägungsgesuch
und nicht auch als neues Asylgesuch entgegengenommen hat. Aufgrund der fehlerhaften
Einordnung ist das Dispositiv unvollständig. Das SEM hat damit Bundesrecht verletzt und
die angefochtene Verfügung ist insofern aufzuheben und die Sache zur Wiederaufnahme
und ordnungsgemässen Durchführung des erstinstanzlichen Verfahrens respektive zur
Ausfällung eines neuen Entscheides unter Beachtung der gesetzessystematischen Vorgaben
an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 9
Bei dieser Sachlage erübrigen sich weitere Ausführungen zu ihren zur Hauptsache
gestellten Begehren auf Feststellung der Flüchtlingseigenschaft und die Asylgewährung,
zumal diese nach erfolgter Rückweisung der Sache auch vom SEM zu prüfen sein werden.

E. 10
Soweit die Vorinstanz einen Gebührenvorschuss aufgrund Aussichtslosigkeit des Gesuchs
erhob beziehungsweise die entsprechenden Gebühren in der angefochtenen Verfügung
auferlegte, ist nach den vorstehenden Erwägungen der sinngemässe Antrag der
Beschwerdeführerin auf Aufhebung der Verfügungen in diesem Punkt gutzuheissen, zumal
die Beurteilung der Erfolgsaussichten des Gesuchs und die Kostenauflage gemäss Art. 111d
Abs. 2 AsylG auf der Grundlage einer unzutreffenden rechtlichen Einordnung erfolgte.
Unbenommen bleibt, dass die vorstehenden Erwägungen allenfalls bei der erneuten
Beurteilung der Erfolgsaussichten des Gesuchs durch die Vorinstanz einfliessen können.

E. 11



Mit vorliegendem Entscheid in der Hauptsache wird das Gesuch um Erteilung der
aufschiebenden Wirkung der Beschwerde (gemäss Art. 111b Abs. 3 AsylG) gegenstandslos.
Der am 14. Mai 2019 angeordnete vorsorgliche Vollzugsstopp ist wieder aufzuheben.

E. 12.1
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die Parteientschädigung sind grundsätzlich nach
dem Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen der Beschwerdeführerin aufzuerlegen
beziehungsweise zuzusprechen (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die
Beschwerdeführerin hat bezüglich ihres sinngemässen Antrags auf Aufhebung der
angefochtenen Verfügung sowie Rückweisung der Sache zur Behandlung als neues
Asylgesuch an die Vorinstanz insofern obsiegt, als letztere ihre Vorbringen zur Einleitung
eines Strafverfahrens zu Unrecht als Wiedererwägungsgesuch entgegengenommen hat.
Ebenso ist sie mit ihrem Antrag auf Aufhebung der Verfügung im Kostenpunkt
durchgedrungen. Bezüglich der Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie
Rückweisung der Sache zur Behandlung als neues Asylgesuch unter Bezug auf die
Vorbringen und Beweismittel zum Vater und Bruder beziehungsweise dem Antrag auf
Feststellung der Flüchtlingseigenschaft und Gewährung von Asyl in diesem
Zusammenhang ist sie hingegen unterlegen. Nach dem Gesagten wären die
Verfahrenskosten zur Hälfte der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
Ihr Antrag auf unentgeltliche Prozessführung vom 6. Mai 2019 ist hingegen gemäss Art. 65
Abs. 1 VwVG gutzuheissen, da die Beschwerde nicht von vornherein als aussichtslos zu
bezeichnen war und nach Aktenlage von der Bedürftigkeit der Beschwerdeführerin
auszugehen ist. Mithin hat die Beschwerdeführerin keine Verfahrenskosten zu tragen.

E. 12.2
Die Beschwerdeführerin ist im Umfang ihres Obsiegens - hier also hälftig - für die ihr
erwachsenen notwendigen Kosten zu entschädigen (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 ff.
VGKE). Die Rechtsvertreterin hat keine Kostennote vorgelegt. Der notwendige
Vertretungsaufwand lässt sich indes aufgrund der Aktenlage zuverlässig abschätzen (Art.
14 Abs. 2 in fine VKGE). Gestützt auf die in Betracht zu ziehenden Bemessungsfaktoren
(Art. 9-13 VGKE) ist das SEM anzuweisen, der Beschwerdeführerin eine reduzierte
Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 500.- auszurichten. (Dispositiv nächste Seite)
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